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I. EINLEITUNG

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 25. Februar 2016 sechs Abänderungen zu 

dem Verordnungsvorschlag angenommen. Vier dieser Abänderungen wurden bei informellen 

Kontakten zwischen dem Rat, dem Europäischen Parlament und der Kommission vereinbart. Die 

beiden anderen Abänderungen sind zu dem zwischen den Organen erzielten Kompromiss 

hinzugekommen.

Die Abstimmung über die legislative Entschließung wurde auf eine spätere Tagung verschoben, so 

dass die erste Lesung des Europäischen Parlaments noch nicht abgeschlossen ist und noch eine 

Einigung in erster Lesung erzielt werden kann1.

1 Siehe Dokument 6422/16.
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Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission dann weitere informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung 

über dieses Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des 

Vermittlungsverfahrens zu vermeiden.

Infolge dieser Gespräche wurde eine Einigung über die beiden zusätzlichen Abänderungen erzielt, 

und in diesem Zusammenhang hat die Berichterstatterin, Frau Marielle DE SARNEZ (ALDE – FR), 

im Namen des Ausschusses für internationalen Handel die sechs zuvor im Plenum angenommenen 

und nunmehr zwischen den Organen vereinbarten Abänderungen vorgelegt.

II. ABSTIMMUNG

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 10. März 2016 seine legislative 

Entschließung angenommen und damit seine Abstimmung vom 25. Februar 2016 bestätigt.

Die legislative Entschließung mit dem so geänderten Kommissionsvorschlag stellt den Standpunkt 

des Parlaments in erster Lesung dar und ist in der Anlage enthalten2.

Der Standpunkt des Europäischen Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen 

getroffenen Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des 

Europäischen Parlaments zu billigen.

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen.

1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5.
2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die 

Änderungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol 
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ANLAGE
(10.3.2016)

Einführung dringender autonomer Handelsmaßnahmen für Tunesien ***I

Ausschuss für internationalen Handel
PE571.420

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung 
dringender autonomer Handelsmaßnahmen für die Tunesische Republik (COM(2015)0460 –
C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2015)0460),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0273/2015),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 9.März 2016 gemachte 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-
0013/2016),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 Dieser Standpunkt entspricht den am 25. Februar 2016 angenommenen Abänderungen 
(Angenommene Texte, P8_TA(2016)0056).
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P8_TC1-COD(2015)0218

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. März 2016 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einführung dringender autonomer Handelsmaßnahmen für die Tunesische 
Republik

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

207 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1,

1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016.
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tunesischen 

Republik andererseits 1 (im Folgenden "Abkommen") bildet die Grundlage für die 

Beziehungen zwischen der Union und Tunesien.

(2) Nach dem Terroranschlag vom 26. Juni 2015 in der Nähe des tunesischen Sousse erklärte 

der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 20. Juli 2015, dass die Union in Konsultation 

mit den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ausloten werde, befristete Sondermaßnahmen zur 

Unterstützung der tunesischen Wirtschaft zu ergreifen.

(3) Bei den tunesischen Agrarexporten in die Union steht Olivenöl an erster Stelle, und die 

Olivenölbranche spielt in der tunesischen Wirtschaft eine wichtige Rolle, ebenso wie für 

bestimmte Regionen einiger Mitgliedstaaten.

(4) Den Zielen der Europäischen Nachbarschaftspolitik und des Abkommens entsprechend 

kann die Union die tunesische Wirtschaft am besten dadurch unterstützen, dass sie den 

tunesischen Olivenölexporten einen aufnahmefähigen und zuverlässigen Markt bietet. Die 

Bereitstellung eines solchen Markts erfordert die Einführung autonomer 

Handelsmaßnahmen, damit dieses Erzeugnis auf der Grundlage eines zollfreien 

Kontingents in die Union eingeführt werden kann.

1 ABl. L 97 vom 30.3.1998, S. 2.
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(5) Um Betrug zu verhindern und sicherzustellen, dass die geplanten autonomen 

Handelsmaßnahmen der tunesischen Wirtschaft auch wirklich zugutekommen, sollten 

diese Maßnahmen davon abhängig sein, dass Tunesien die einschlägigen Ursprungsregeln 

für Waren und die damit verbundenen Verfahren einhält und in eine wirksame 

Verwaltungszusammenarbeit mit der Union eintritt.

(6) Um den Olivenölmarkt in der Union nicht zu destabilisieren, ist es erforderlich, das 

zusätzliche Volumen aufgrund der autonomen Handelsmaßnahmen erst nach 

Ausschöpfung des Volumens des jährlichen zollfreien Kontingents für nicht behandeltes 

Olivenöl gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Protokolls Nr. 1 zu dem Abkommen zur Verfügung 

zu stellen.

(7) Artikel 184 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 enthält die Vorschriften für die Verwaltung von Zollkontingenten. Diese 

Vorschriften sollten auch für die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen autonomen 

Handelsmaßnahmen gelten.

1 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671).
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(8) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der vorliegenden 

Verordnung, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, die es 

ihr ermöglichen, die durch die vorliegende Verordnung eingeführte Präferenzbehandlung 

befristet auszusetzen und Korrekturmaßnahmen einzuführen, wenn der Unionsmarkt durch 

diese Verordnung beeinträchtigt wird. . Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden.

(9) Mit den dringenden autonomen Handelsmaßnahmen aufgrund dieser Verordnung soll die 

schwierige Wirtschaftslage gemildert werden, mit der Tunesien derzeit aufgrund der 

Terroranschläge konfrontiert ist. Diese Maßnahmen sollten daher befristet sein und 

Verhandlungen zwischen der Union und Tunesien über die Schaffung einer vertieften und 

1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten 
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 
55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(10) In Anbetracht des schweren Schadens, den der Terroranschlag vom 26. Juni 2015 in der 

Nähe von Sousse der tunesischen Wirtschaft, insbesondere dem Fremdenverkehrssektor, 

zugefügt hat, und der Notwendigkeit, dringende autonome Handelsmaßnahmen zu treffen, 

um die Wirtschaftslage des Landes kurzfristig zu verbessern, wurde es als angemessen 

erachtet, von dem Achtwochenzeitraum nach Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 über die Rolle 

der nationalen Parlamente in der Europäischen Union, das dem Vertrag über die 

Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt ist, abzuweichen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Artikel 1

Präferenzbehandlung

Für die Einfuhr in die Union von nicht behandeltem Olivenöl mit Ursprung in Tunesien, das in die 

KN-Codes 1509 10 10 und 1509 10 90 eingereiht wird, wird ein jährliches zollfreies 

Einfuhrkontingent von 35 000 Tonnen (im Folgenden "jährliches Einfuhrzollkontingent") für die 

Kalenderjahre 2016 und 2017 eröffnet, das für nicht behandeltes Olivenöl gilt, das vollständig in 

Tunesien hergestellt worden ist und aus diesem Land unmittelbar in die Europäische Union 

befördert wird.

Artikel 2

Bedingungen für die Inanspruchnahme des jährlichen Einfuhrzollkontingents

Um das jährliche Einfuhrzollkontingent in Anspruch nehmen zu können, muss Tunesien die in 

Protokoll Nr. 4 des Abkommens enthaltenen Vorschriften betreffend den Ursprung von Waren und 

die entsprechenden Verfahren einhalten.
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Artikel 3

Zugang zum jährlichen Einfuhrzollkontingent

Das jährliche Einfuhrzollkontingent wird erst dann zugänglich gemacht, wenn das Volumen des 

jährlichen zollfreien Kontingents für nicht behandeltes Olivenöl gemäß Artikel 3 Absatz 1 des 

Protokolls Nr. 1 zu dem Abkommen ausgeschöpft ist.

Artikel 4

Verwaltung des jährlichen Einfuhrzollkontingents

Die Kommission verwaltet das jährlichen Einfuhrzollkontingent gemäß Artikel 184 der Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013.

Artikel 5

Befristete Aussetzung

Stellt die Kommission fest, dass hinreichende Nachweise für eine Nichteinhaltung der in Artikel 2

genannten Bedingungen durch Tunesien vorliegen, kann sie einen Durchführungsrechtsakt erlassen, 

um die Präferenzbehandlung gemäß Artikel 1 ganz oder teilweise befristet auszusetzen. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=98018&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=


6533/16 lh/DS/jc 11
ANLAGE DRI DE

Artikel 6

Halbzeitüberprüfung

(1) Die Kommission bewertet die Auswirkungen dieser Verordnung auf den Olivenölmarkt der 

Union, und zwar nach der Hälfte der Zeit ab deren Inkrafttreten, und unterbreitet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat die sich aus dieser Bewertung ergebenden 

Schlussfolgerungen.

(2) Wird festgestellt, dass der Olivenölmarkt der Union von den Bestimmungen dieser 

Verordnung beeinträchtigt wird, so ist die Kommission befugt, einen Durchführungsrechtsakt zu 

erlassen, um Korrekturmaßnahmen mit dem Ziel einzuführen, die Lage auf diesem Markt wieder 

zu stabilisieren. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 7

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 229 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

eingesetzten Ausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.
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Artikel 8

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union

in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2017.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu … am

Für das Europäische Parlament Für den Rat

Der Präsident Der Präsident
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